
Dieser Plan enthält Festsetzungen nach '''''''''' 9 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch Ge-
setz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte 
vom 21.12.2006 (BGBl. I Nr. 64 S. 3316), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132) und der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV 
NRW S. 256 / SGV NRW 232), geändert durch Gesetz vom 28.10.2008 (GV NRW 
2008 S.644). 
Die Entwässerung wird nach dem allgemeinen Kanalisationsplan durchgeführt. 
 
 
 
I. Textliche Festsetzung  
 
 
1. Gliederung der eingeschränkten Gewerbegebiete (GEe) (§ 8 i.V. m. § 1 

BauNVO) 
 

Zulässig sind: 
- nur Gewerbebetriebe gemäß § 6 (1) BauNVO, die das Wohnen nicht 

wesentlich stören 
- Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäude 
 
Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwe-

cke 
- Anlagen für sportliche Zwecke  
-  Lagerhäuser  
-  Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be-

triebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeord-
net, ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet 
sind.  

 
Nicht zulässig sind: 
- Bordelle und bordellartige Betriebe 
- Einzelhandelsbetriebe 
- Lagerplätze und öffentliche Betriebe 
- Tankstellen 
- Vergnügungsstätten 
 

 
2. Stellplätze und Garagen (§ 12 BauNVO) 
 

Stellplätze sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen, der für Stellplätze festgesetzten Flächen und in unterirdischen Ge-
schossen (Tiefgaragen) zulässig. 
 
 



3. Höhe baulicher Anlagen (§§ 16 und 18 BauNVO) 
 

Für die Bemessung der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe in Meter 
(m) ist die gemittelte Höhenlage im Anschnitt Grundstücksgrenze / Ver-
kehrsfläche maßgeblich. 
 
 

4. Zulässige Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) 
 

In den Baugebieten GEe 1 bis 3 ist eine Überschreitung der festgesetzten 
Grundflächenzahl GRZ durch Unterbauung mit Tiefgaragen bis 1,0 zuläs-
sig. 
 
 

5. Dachaufbauten ( § 16 BauNVO und § 86 BauO NRW) 
 

Die Grundfläche der technischen Dachaufbauten und Antennenanlagen 
darf 20 % der gesamten Dachfläche nicht überschreiten. Von dieser Rege-
lung sind Anlagen für regenerative Energiegewinnung ausgenommen. 
 
 

6. Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte ( § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 

Die mit GFL gekennzeichnete Fläche ist mit einem Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht zugunsten des Leitungsträgers zu belasten. 
 
 

7. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO) 
 

7.1 Auf den nicht überbaubaren Flächen entlang der öffentlichen Verkehrsflä-
chen sind oberirdische Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO nicht zulässig. 
In diesen Bereichen sind ausnahmsweise Tiefgaragenein- und -ausfahrten 
und Tiefgaragenzu- und ausgänge zulässig.  
 
 

8. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 
1 Nr. 24 BauGB) 
 

8.1.1. An Gebäudefronten, die an den durch Nummerierung und Schrägschraffur 
(///) gekennzeichneten Baugrenzen, parallel zu diesen oder in einem Winkel 
bis einschließlich 90° zu diesen stehen, werden Mindestanforderungen an 
den passiven Schallschutz entsprechend der Lärmpegelbereiche gem. DIN 
4109 ( Schallschutz im Hochbau , Ausgabe November 1989, Hrsg.: DIN � � - 
Deutsches Institut für Normung e.V., veröffentlicht im Ministerialblatt NRW 
Nr. 77 vom 26.10.1990) festgesetzt, die bei Neu-, Um- und Anbauten einzu-
halten sind.  



 
8.1.2 Die Schalldämmmaße der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen (im Sinne 

des § 2 Abs. 7 i.V.m. § 48 BauO NRW) sind unter Berücksichtigung der 
Raumnutzung nach DIN 4109 gemäß der in nachfolgender Tabelle in Ver-
bindung mit den in der Planzeichnung aufgeführten Lärmpegelbereichen 
nachzuweisen. Der Nachweis ist nach DIN 4109 zu führen. Hierzu kann die 
Vorlage einer Bescheinigung einer / eines staatlich anerkannten Sachver-
ständigen für Schallschutz gefordert werden. 

 
8.1.3 Die nach außen abschließenden Bauteile von Aufenthaltsräumen (§ 2 Abs. 

7 i. V. m § 48 BauO NRW) sind so auszuführen, dass sie zwischen den be-
nannten Lärmpunkten folgende Schalldämmmaße (erforderlichen R�Z�UHV 
aufweisen. 

 
Erforderliche Schalldämmmaße 
  
        Ab-

schnitt 

 
maßgeblicher Au-

ßenlärmpegel 

 
Lärmpegel-

bereich 

 
Erf. R'Z� � UHV � des Außenbauteils 

Wohnräume            Büroräume 
 

 
 

dB(A) 
 

 
 
       dB                               dB 

 
L�  - L�  

66 - 70 
 

IV 
 

40                               35 
 

L� - L� �  
76 - 80 

 
VI 

 
50                               45 

L� � � - L� � 66 - 70 IV 40                               35 
 

L� � � - L� �  
76 - 80 

 
VI 

 
50                               45 

 
L� � � - L� �  

66 - 70 
 

IV 
 

40                               35 

L� � � � � L� � 66 - 70 IV 40                               35 

L� � � � � L� �  66 - 70 IV 40                               35 
 

L� � - L��  
76 - 80 

 
VI 

 
50                               45 

 
L�� - L��  

66 - 70 
 

IV 
 

40                              35 
 

L�� - L��  
66 - 70 

 
IV 

 
40                              35 

 
L�� � L� �  

66 - 70 
 

IV 
 

40                              35 
 

L�� - L��   
76 - 80 

 
VI 

 
50                              45 

 
L��  � L��  

66 - 70 
 

IV 
 

40                              35 
 
L�� � L��  

66 - 70 
 

IV 
 

40                              35 

 
(Die Tabelle ist ein Auszug der DIN 4109, Ausgabe November 1989, Her-
ausgeber: DIN - Deutsches Institut für Normung e. V.) 

 
8.1.4 Bei Büro- und Unterrichtsräumen, die nur Fenster zu Fassaden mit einer 

Lärmbelastung größer oder gleich dem Lärmpegelbereich V besitzen, ist 
für eine ausreichende Luftwechselrate (d.h. 1- bis 2-facher Luftwechsel 
/Std. Eine ausreichende Belüftung (d.h. 1- bis 2-facher Luftwechsel / Std.) 
bei geschlossenen Fenstern und Türen zu sorgen.  



Dabei ist zu gewährleisten, dass das erforderliche Schalldämmmaß des 
Außenbauteils (erf. R�Z�UHV) nicht beeinträchtigt wird..  

 
8.1.5 In Fassadenabschnitten die einen Lärmpegelbereich größer gleich IV ge-

mäß DIN 4109 aufweisen sind Fenster und Öffnungen von Aufenthaltsräu-
men von Betriebswohnungen nicht zulässig. 

 
8.1.6 Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen 

werden, soweit durch staatlich anerkannte Sachverständige für Schall-
schutz nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. 

 
8.2 Festsetzungen zur Tiefgaragenentlüftung 

Tiefgaragen sind über Dach der aufstehenden Gebäude zu entlüften. Aus-
nahmsweise sind abweichende Lüftungsanlagen zulässig, wenn durch ein 
mikroskaliges Ausbreitungsgutachten nachgewiesen wird, dass eigene 
und umliegende Nutzungen und Gebäude nicht von Grenzwertüberschrei-
tungen gemäß der 22. Bundesimmissionsschutzverordnung beeinträchtigt 
werden. 

 
 
9. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 

BauGB) 
 

9.1 In den GEH-Gebieten und Versorgungsflächen ist ein Anteil von mind. 20 % 
jedes Baugrundstückes als Vegetationsfläche mit einer strukturreichen 
Mischvegetation aus Laubbäumen, Sträuchern und bodendeckender Be-
pflanzung zu begrünen.  
Je 150 qm der Vegetationsfläche ist ein mittelgroßkroniger Laubbaum mit 
Stammumfang von 20-25 cm zu pflanzen oder alternativ je 250 qm ein 
großkroniger Laubbaum mit Stammumfang von 25-30 cm (gemessen in 1 m 
Höhe über dem Boden).  
 
Hinweis: 
Mittelgroßkronige Laubbäume sind z.B. Hainbuche, Amberbaum, Baumha-
sel, Feldahorn, schwächer wachsende Sorten von Spitzahorn oder Linde. 
Großkronige Bäume sind z.B. Platane, Stieleiche, Kaiser- Linde, Spitzahorn 
oder Esche. Dabei können die Begrünungsmaßnahmen gemäß 9.2 ange-
rechnet werden. 
 

9.2 Auf Tiefgaragendecken oder unterirdischen Gebäudeteilen ist, soweit sie 
nicht überbaut werden, eine Vegetationsfläche aus einer im Mittel 80 cm 
starken Bodensubstratschicht zuzüglich einer Dränschicht fachgerecht 
aufzubauen und entsprechend Festsetzung Nr. 9.1 zu bepflanzen. Für 
Baumpflanzungen ist die Stärke der Bodensubstratschicht auf 120 cm zu 
erhöhen und das durchwurzelbare Substratvolumen muss mindestens 50 
m;;;;;;;;;; je Baumstandort betragen. Auf unterbauten Grünflächen sind nur mit-
telgroßkronige Laubbäume zu pflanzen.  
 



9.3 Je angefangene 6 oberirdische Stellplätze ist 1 hochstämmiger, groß- oder 
mittelgroßkroniger Laubbaum mit Stammumfang von 20 - 25 cm (gemessen 
in 1 m Höhe über dem Boden) zur Stellplatzbegrünung zu pflanzen.  

 
9.4 Die festgesetzten Stellplätze und deren Zufahrten sind mit Rasengitterstei-

nen oder weitfugigem Pflaster so anzulegen, dass der begrünbare Fugen-
anteil mindestens 30 % beträgt. 
 

9.5 Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis 15q  Dachneigung sind mit einer 
standortgerechten Vegetation extensiv zu begrünen, soweit Belange des 
Brandschutzes nicht entgegenstehen. Die Stärke der Vegetationstrag-
schicht muss im Mittel 8 cm betragen. Ausnahmen von der Dachbegrünung 
sind zulässig, wenn Teile von Dachflächen für Belichtungszwecke oder 
technische Aufbauten benötigt werden. 

 
 

10. Gestaltung baulicher Anlagen (§ 86 BauO NRW) 
 

10.1 Einfriedungen 
Einfriedungen sind entlang der öffentlichen Verkehrsflächen nicht zulässig. 
Ausnahmsweise können offene Metallzäune bis zu 2 m Höhe zugelassen 
werden. 
 

10.2 Dachform 
In allen Baugebieten sind nur Flachdächer oder flach geneigte Dächer mit 
einer Neigung bis 15 Grad zulässig. 
 

10.3 Dachaufbauten 
 
10.3.1 Technische Aufbauten mit Ausnahme von Anlagen für regenerative Ener-

giegewinnung und Antennenanlagen sind baulich einzuhausen. 
 

10.3.2 Antennenanlagen auf dem Dach sind nur zulässig, wenn sie mindestens 4 
m gegenüber den einer öffentlichen Verkehrsfläche zugewandten Fassade 
des obersten Geschosses zurückversetzt sind  
 

10.4 Werbeanlagen 
Werbeanlagen sind ausschließlich am Ort der Leistung zulässig. 
 

Werbeanlagen sind nur unterhalb der Dachkante  mit einer Höhe von ma-
ximal 1,20 m zulässig. 
Zu den seitlichen Gebäudegrenzen ist ein Mindestabstand von 1 m einzu-
halten. 
Die Gesamtfläche aller Werbeanlagen an einem Gebäude darf 0,3 m5555555555 je lfd. 
m Frontlänge des Gebäudes nicht überschreiten. 
 



Nicht zulässig sind: 
- Blinklichtanlagen, 
- Wechsellichtanlagen, 
- Lauflichtanlagen, 
- Projektoren und Monitore aller Art, 
- angestrahlte Anlagen, wenn die Lichtquelle bewegt und die Hellig-

keit verändert wird, 
- Anlagen mit der Möglichkeit Motive zu wechseln (Wendeanlagen) 
- und Kombinationen solcher Anlagen 
 
 

II. Nachrichtliche Übernahme 
 
Richtfunkstrecke 

 
Es bestehen Bauhöhenbeschränkungen durch Richtfunkstrecken der 
Deutschen Telekom AG. 
 
 

 
III. Hinweise 
 
1. Kampfmittelfunde 

 
Sollten Kampfmittel (Bombenblindgänger o.ä.) gefunden werden, ist aus 
Sicherheitsgründen die Arbeit an den Fundstellen einzustellen und der Be-
reitschaftsdienst des Amtes für Bevölkerungsschutz über die Feuerwehr 
sofort zu benachrichtigen. 
 

2. Archäologische Bodenfunde 
 
Im Plangebiet muss mit archäologischen Bodenfunden und -befunden ge-
rechnet werden. Auf die Meldepflicht gemäß §§ 15 und 16 Denkmal-
schutzgesetz (DSchG) wird hingewiesen. 

 
3. Grundwasser 

 
Die Grundwasserbeschaffenheit ist gekennzeichnet durch erhöhte Chrom-, 
Nitrat- und Nickelkonzentrationen. Der zentrale und östliche Bereich des 
Plangebietes liegt im Bereich der Grundwasserverunreinigung Bilk-West/ 
Südring.  

 
4. Niederschlagswasserbeseitigung 

 
Auf Grund der vorhandenen Grundwasserverunreinigungen und dem Feh-
len eines nahegelegenen oberirdischen Gewässers ist das Niederschlags-
wasser des gesamten Plangebietes in die vorhandene Mischwasserkanali-
sation einzuleiten. 
 

 



5. Tiefbaumaßnahmen 
 
Im Fall von geplanten Tiefbaumaßnahmen mit Bauwasserhaltung ist auf 
Grund der vorliegenden Erkenntnisse sicherzustellen, dass die laufenden 
Maßnahmen zur Sanierung der Grundwasserverunreinigung nicht er-
schwert oder gar unmöglich gemacht und die Grundwasserverunreinigung 
in bisher nicht verunreinigte Bereiche verlagert wird. Dies ist durch ent-
sprechende hydraulische und hydrologische Gutachten im Vorfeld nach-
zuweisen. 

 
6.  Dach- und Tiefgaragenbegrünung 
  

Der Begrünungsaufbau und die verwendeten Materialien und Substrate für 
die Tiefgaragen- und Dachbegrünung der Festsetzungen 9.2 und 9.4 sind 
gemäß der aktuellen FLL-Richtlinie (FLL = Forschungsgesellschaft Land-
schaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn) für die Planung, Ausfüh-
rung und Pflege von Dachbegrünungen auszuführen. 

 
 
 
IV.  Aufhebung bisher gültiger Bebauungspläne (§1 Abs. 8 BauGB) 
 

Mit dem Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind in seinem Geltungsbe-
reich die bisher gültigen Bebauungspläne oder Teile von Bebauungsplä-
nen aufgehoben. Betroffen sind die Bebauungspläne Nr. 5275/16, Nr. 
5275/024 und Nr. 5275/10. 

 
 
 


